
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/5/13 91/13/0205
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

GewStG;

KStG 1988;

VwGG §27;

VwGG §36 Abs2;

Rechtssatz

Kein RS.
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